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134/2019 

Erneute öffentliche Bekanntmachung 
 

 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 
 

Die Bekanntmachung ersetzt wegen fehlender Angaben die Bekannt-
machung im Amtsblatt für den Kreis Paderborn vom 17. April 2019  
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für 
  

 wird in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten
  
in der 

Stadtverwaltung Bad Wünnenberg, Poststraße 15, Zimmer 27, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. 
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Da-
tensichtgerät möglich. 

3)
 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 
zum 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.30 Uhr, bei der Stadt Bad Wünnenberg, Bad Wün-
nenberg, Stadtteil Fürstenberg, Poststraße 15, Zimmer 27,  Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 5. Mai 
2019 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis Paderborn 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises/dieser kreisfreien Stadt  
 oder  
 durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

  

x die Gemeinde  die Wahlbezirke der Gemeinde 
 

Stadt Bad Wünnenberg, Poststraße 15, Stadtteil Fürstenberg, 33181 Bad Wünnenberg, 
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5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 5. Mai 2019 

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis 
zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 
17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai 
2019, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a 
bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 
Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
brief-umschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewie-
sen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-
zeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutsche Post AG   unentgeltlich befördert.  

Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Ort, Datum 
 

33181 Bad Wünnenberg, 17.04.2019 

 Die Gemeindebehörde 
 

Stadt Bad Wünnenberg 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Christoph Rüther  

 

 

 

 
1) Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben.  
2) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten 

Ortsteile oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben. 
3) Nichtzutreffendes bitte streichen. 

Gemäß § 4 des Europawahlgesetzes 
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135/2019 
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137/2019 
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138/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Herrn 
Rainer Werner Franke 
zuletzt wohnhaft: Corveyer Weg 2, 33098 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt. 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 12.04.2019 (Az.: 36.1/PB-H406) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen 
werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Schäfer 
 
 
 
 

139/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herr 
Diyar Yadel 
zuletzt gemeldet: Figgenweg 38, 33129 Delbrück 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 12.04.2019 (Az.: 36.1 VA/1 BÜR-DY94)  in ihrer Zulassungsangelegenheit einge-
sehen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 
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140/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Herrn 
Samuel Thomas Duckworth 
zuletzt wohnhaft: Westfalenweg 3, 33178 Borchen 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt. 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 10.04.2019 (Az.: 36.1/PB-S6780) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen 
werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Schäfer 
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141/2019 
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142/2019  
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/40506-19-600 

Immissionsschutz 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG) 
für die wesentliche Änderung des Betriebs einer Windkraftanlage als Teil einer Windfarm mit An-
lagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 20 Windkraftanlagen in 

33165 Lichtenau-Iggenhausen 
 

 
Die Bauernwindpark Iggenhausen GmbH & Co. KG, Glasebachstr. 27, 33165 Lichtenau, beantragt 
für den Standort Lichtenau, Gemarkung Iggenhausen, Flur 12, Flurstück 8, eine Genehmigung 
nach § 16 des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung des 
Betriebes einer Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 149,08 m und einem Rotordurchmesser 
von 101 m. Gegenstand der Änderung ist die Leistungserhöhung zur Nachtzeit. 
 
Die v.g. Anlage ist Nr. 1.6. des UVPG als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 3 
UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wä-
ren. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung kei-
ne erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Ent-
scheidung war, dass die Anlage in der geänderten Betriebsweise nicht relevant zur Lärmbelastung 
an den nächstgelegenen Wohnhäusern beiträgt und auch keine Auswirkungen auf lärmempfindli-
che Tierarten zu erwarten sind.  
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
 


